
§ 132a Mißbrauch von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen 

(1) Wer unbefugt  
1. 

inländische oder ausländische Amts- oder Dienstbezeichnungen, akademische 
Grade, Titel oder öffentliche Würden führt, 

2. 
die Berufsbezeichnung Arzt, Zahnarzt, Psychologischer Psychotherapeut, Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeut, Psychotherapeut, Tierarzt, Apotheker, 
Rechtsanwalt, Patentanwalt, Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater 
oder Steuerbevollmächtigter führt, 

3. 
die Bezeichnung öffentlich bestellter Sachverständiger führt oder 

4. 
inländische oder ausländische Uniformen, Amtskleidungen oder Amtsabzeichen trägt, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Den in Absatz 1 genannten Bezeichnungen, akademischen Graden, Titeln, Würden, 
Uniformen, Amtskleidungen oder Amtsabzeichen stehen solche gleich, die ihnen zum 
Verwechseln ähnlich sind. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Amtsbezeichnungen, Titel, Würden, Amtskleidungen 
und Amtsabzeichen der Kirchen und anderen Religionsgesellschaften des öffentlichen 
Rechts. 
(4) Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Absatz 1 Nr. 4, allein oder in Verbindung mit 
Absatz 2 oder 3, bezieht, können eingezogen werden. 
 

Falsche uneidliche Aussage und Meineid 

 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

§ 153 Falsche uneidliche Aussage 

Wer vor Gericht oder vor einer anderen zur eidlichen Vernehmung von Zeugen oder 
Sachverständigen zuständigen Stelle als Zeuge oder Sachverständiger uneidlich falsch 
aussagt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

§ 154 Meineid 

(1) Wer vor Gericht oder vor einer anderen zur Abnahme von Eiden zuständigen Stelle falsch 
schwört, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. 
(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

§ 155 Eidesgleiche Bekräftigungen 

Dem Eid stehen gleich  
1. 

die den Eid ersetzende Bekräftigung, 
2. 

die Berufung auf einen früheren Eid oder auf eine frühere Bekräftigung. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 



§ 156 Falsche Versicherung an Eides Statt 

Wer vor einer zur Abnahme einer Versicherung an Eides Statt zuständigen Behörde eine 
solche Versicherung falsch abgibt oder unter Berufung auf eine solche Versicherung falsch 
aussagt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

§ 157 Aussagenotstand 

(1) Hat ein Zeuge oder Sachverständiger sich eines Meineids oder einer falschen 
uneidlichen Aussage schuldig gemacht, so kann das Gericht die Strafe nach seinem 
Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) und im Falle uneidlicher Aussage auch ganz von Strafe 
absehen, wenn der Täter die Unwahrheit gesagt hat, um von einem Angehörigen oder von 
sich selbst die Gefahr abzuwenden, bestraft oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der 
Besserung und Sicherung unterworfen zu werden. 
(2) Das Gericht kann auch dann die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) 
oder ganz von Strafe absehen, wenn ein noch nicht Eidesmündiger uneidlich falsch 
ausgesagt hat. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

§ 158 Berichtigung einer falschen Angabe 

(1) Das Gericht kann die Strafe wegen Meineids, falscher Versicherung an Eides Statt oder 
falscher uneidlicher Aussage nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) oder von Strafe 
absehen, wenn der Täter die falsche Angabe rechtzeitig berichtigt. 
(2) Die Berichtigung ist verspätet, wenn sie bei der Entscheidung nicht mehr verwertet 
werden kann oder aus der Tat ein Nachteil für einen anderen entstanden ist oder wenn 
schon gegen den Täter eine Anzeige erstattet oder eine Untersuchung eingeleitet worden ist. 
(3) Die Berichtigung kann bei der Stelle, der die falsche Angabe gemacht worden ist oder die 
sie im Verfahren zu prüfen hat, sowie bei einem Gericht, einem Staatsanwalt oder einer 
Polizeibehörde erfolgen. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

§ 159 Versuch der Anstiftung zur Falschaussage 

Für den Versuch der Anstiftung zu einer falschen uneidlichen Aussage (§ 153) und einer 
falschen Versicherung an Eides Statt (§ 156) gelten § 30 Abs. 1 und § 31 Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 2 entsprechend. 
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

§ 160 Verleitung zur Falschaussage 

(1) Wer einen anderen zur Ableistung eines falschen Eides verleitet, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; wer einen anderen zur Ableistung einer 
falschen Versicherung an Eides Statt oder einer falschen uneidlichen Aussage verleitet, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig 
Tagessätzen bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 

§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich 
gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  
1. 



Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der 
für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich 
geregelte Ausbildung erfordert, 

2. 
Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlußprüfung, 

3. 
Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten 
Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, 
Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-, 
Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder 
Steuerberatungsgesellschaft, 

4. 
Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in 
einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung 
des öffentlichen Rechts anerkannt ist. 

4a. 
Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 
des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

5. 
staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen 
oder 

6. 
Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder 
Lebensversicherung oder einer privatärztlichen, steuerberaterlichen oder 
anwaltlichen Verrechnungsstelle 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum 
persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  
1. 

Amtsträger, 
2. 

für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 
3. 

Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht 
wahrnimmt, 

4. 
Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen 
Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst 
Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses 
oder Rates, 

5. 
öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner 
Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder 

6. 
Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der 
Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes 
förmlich verpflichtet worden ist, 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 
stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, 
die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfaßt worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht 
anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht 
untersagt. 



(2a) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beauftragter für den Datenschutz 
unbefugt ein fremdes Geheimnis im Sinne dieser Vorschriften offenbart, das einem in den 
Absätzen 1 und 2 Genannten in dessen beruflicher Eigenschaft anvertraut worden oder 
sonst bekannt geworden ist und von dem er bei der Erfüllung seiner Aufgaben als 
Beauftragter für den Datenschutz Kenntnis erlangt hat. 
(3) Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer 
Rechtsanwaltskammer gleich. Den in Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre 
berufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf 
den Beruf tätig sind. Den in Absatz 1 und den in Satz 1 und 2 Genannten steht nach dem 
Tod des zur Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer das Geheimnis 
von dem Verstorbenen oder aus dessen Nachlaß erlangt hat. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach 
dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart. 
(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu 
bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder Geldstrafe. 

Fußnote 

§ 203 Abs. 1 Nr. 4a: Die anerkannten Beratungsstellen nach § 218b Abs. 2 Nr. 1 StGB 
stehen den anerkannten Beratungsstellen nach § 3 des G über die Aufklärung, Verhütung, 
Familienplanung und Beratung gleich gem. BVerfGE v. 4.8.1992 I 1585 - 2 BvO 16/92 u. a. - 
 


